A8

Satzungsanderungsantrag

Initiator*innen: Lukas Anstett (KV Saarbrticken)
Titel: A8 zu Satzung OV Mitte
Satzungstext

Von Zeile 2 bis 3 einfugen:

(1) BUNDNIS 90/DIE GRUNEN sind eine politische Partei im Sinne des
Parteiengesetzes

Von Zeile 6 bis 7 einfugen:

Gebietsverband im Sinne des 8§ 4 Abs. 2 Parteiengesetz mit Sitz in Saarbriicken. Sein
Tatigkeitsbereich ist der Bezirk Mitte der Landeshauptstadt Saarbricken.

(2) Die Satzungen des Landesverbandes Saar und des Bundesverbandes
einschlief3lich Frauenstatut und Vielfaltsstatut sind fur den Ortsverband
verbindlich und finden sinngemald Anwendung. Davon abweichende
Regelungen sind, soweit zuldssig, nur durch die Satzung und die
Geschaftsordnung des Ortsverbandes méglich.

Von Zeile 8 bis 9 einfugen:

(1) Fur die Aufnahme als Mitglied und die Beendigung der Mitgliedschatft, die Rechte
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Von Zeile 12 bis 14:

§ I | plict I aliod
4.(2) Jedes Mitglied hat das Recht und die Aufgabe, an der politischen Willensbildung der

Partei im Rahmen der Satzung mitzuwirken, insbesondere durch

Von Zeile 17 bis 20:

an Landesversammlungen durch Beteiligung an Aussprachen, Abstimmungen und
Stellung von Antragen.

(3) Jedes Mitglied gibt bei Eintritt in der Regel eine qiiltige E-Mail-Adresse an und

teilt spatere Anderungen unverziiglich der Orts- oder Landesgeschéftsstelle mit,
um eine schnelle Kommunikation und zuverlassige Erreichbarkeit fir
satzungsgemalle Mitteilungen und Informationen tber MalRnahmen zur

Erflllung des Verbandszwecks zu gewahrleisten.
2.(4) Jedes Mitglied zahlt einen Mitgliedsbeitrag. Dies ist in der Regel 1 % des

Nettoeinkommens aber min. 10 Euro bei Einkommenssteuerpflichtigen bzw. min. 5

Von Zeile 25 bis 26:

3-(5) Beitragsreduzierungen sind nur im Einzelfall und aus gewichtigen
sozialen Grinden maglich. Sie bedirfen eines Beschlusses des zustandigen Organs

Von Zeile 29 bis 30 einfligen:

(6) Im Ubrigen gelten die Regelungen der Landessatzung und der Beitrags- und

Von Zeile 32 bis 39:
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8 43 Gliederung des Ortsverbandes

(1) Der raumliche
Geltungsbereich des Ortsverbandes deckt sich mit den administrativen und politischen
Gliederungen des Stadtbezirks Saarbriicken Mitte.

55 Organe-des Ortsverbandes
4.(2) Die Organe des Ortsverbandes sind:

Von Zeile 42 bis 54:

§ 64 Mitgliederversammlung

4.(1) Die Mitgliederversammlung entscheidet Uber Antrage des Ortsverbandsvorstandes,
der Mitglieder, derOristefiverbande;anerkannten Arbeitsgemeinschaften sowie Gber
nitlativantrageDringlichkeitsantrage. Ihr obliegt die Beschlussfassung tber alle
Satzungen und Ordnungen des Ortsverbandes.

2-(2) Die Mitgliederversammlung wahlt den Ortsverbandsvorstand und die Delegierten
des Ortsverbandes fur die entsprechenden Vertreterversammlungen.

3-(3) Schliel3lich entscheidet sie Gber samtliche Aufgaben des Ortsverbandes, die keinem
anderen Organ Ubertragen sind. Insbesondere gehdrt hierzu die Aufstellung

Von Zeile 56 bis 61:

4-(4) Die Mitgliederversammlung wird mindestens zweimal jahrlich vom
Ortsverbandsvorstand einberufen. Sie ist auf Antrag von mindestens drei
Vorstandsmitgliedern oder 10 Prozent der Mitglieder vom Vorstand einzuberufen, wenn
die Antragsteller dies unter Angabe einer Tagesordnung beantragen.

(5) Die Mitgliederversammlung gibt sich eine Geschéftsordnung.
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(6) Die Mitgliederversammlung tagt grundsétzlich 6 ffentlich , solange der
Ortsverbandvsorstand keine abweichende Regelung trifft. Auf Antrag stimmt die
Mitgliederversammlung in der Sitzung uber die Offentlichkeit der Versammlung
ab.

5.(7) Mitgliederversammlungen sind mit einer Einladungsfrist von mindestens zwei
Wochen unter Angabe einer vorlaufigen Tagesordnung und den einzuhaltenden

Von Zeile 68 bis 71:

6-(8) Die Mitgliederversammlung ist bei Anwesenheit von mindestens zehn Prozent der
anwesenden stimmberechtigen Ortsverbandsmitglieder beschlussfahig.

#(9) Beschlisse werden in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit gefasst. Fur
Satzungséanderungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln aller anwesenden

Von Zeile 73 bis 75:

8-(10) Antrage kdnnen von stimmberechtigten Ortsverbandsmitgliedern,
Ortstetlverbanden;O dem Ortsverbandsvorstand und anerkannten Arbeitsgemeinschaften
an die Versammlung gestellt werden. Diese Antrage missen spatestens am siebten
Werktag

Von Zeile 77 bis 79:

gestellt werden. Eine digitale Einreichung ist méglich.

9 -tnitativantrage(11) Dringlichkeitsantrage sind selehe-Antrage, die nicht innerhalb der

Fristen eingegangen sind. Sie bedurfen zu ihrer Behandlung in der
Mitgliederversammlung

Von Zeile 81 bis 98:

§ 75 Ortsverbandsvorstand
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(1) Der Ortsverbandsvorstand bestimmt die Politik des Ortsverbandes zwischen den
Mitgliederversammlungen maf3gebend.

2Er fuhrt die den Ortsverband nach Gesetz und Satzung und verwaltet die Finanzen in
eigener Verantwortung.[Leerzeichen]

Zudem ist er Arbeitgeber der Beschéftigten des Ortsverbandes.

(2) Der Ortsverbandsvorstand wird gewahlt von der Mitgliederversammlung. Er besteht
aus:

. heri o I I . |
e zwei Sprecher:innen als Vorsitzende
. I . o b e I .
e zwei stellvertretenden Vorsitzenden
. . 2w Beisi
e eine:r Schatzmeister:in

(3) Sowohl die Vorstandsplatze als Ganzes als auch die beiden Platze der

Vorsitzenden und die beiden Platze der stellvertretenden Vorsitzenden werden

nach dem Frauenstatut mindestens zur Halfte mit Frauen besetzt.

(4) Die beiden Vorsitzenden kénnen den

Ortsverband in allen Rechtsgeschaften vertreten. Die Vollmacht ist begrenzt
auf die Dauer der Amtszeit und kann zeitweise auf stellvertretende Vorsitzende

ubertragen werden. Sie kann jederzeit durch Beschluss des
Ortsverbandsvorstandes riickgangig gemacht werden.

(5) Der geschaftsfuhrende Vorstand besteht aus Vorsitzenden, stellvertenden

Vorsitzenden und Schatzmeister:in. Er fihrt die Geschafte des Ortsverbandes.
4-(6) Die Amtszeit der Mitglieder im Ortsverbandsvorstand betragt zwei Jahre. Die
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Wiederwahl in den Vorstand ist mdglich. Scheiden einzelne Vorstandsmitglieder

Von Zeile 101 bis 112;

5.(7) Die Wabhl in den Ortsverbandsvorstand schliel3t die gleichzeitige Wahrnehmung von
Mandaten und anderen Parteiamtern nicht aus.

6

(8) Der Ortsverbandsvorstand bzw. einzelne Mitglieder des Ortsverbandvorstandes sind
jederzeit abwéahlbar-durch die Wahl eines neuen Mitgliedes in den

Ortsverbandsvorstand abwéahlbar. Biese-Ferm-derEine Abwahl kann nicht Gegenstand

eines HitiativantragesDringlichkeitsantrages sein.

(9) Der Ortsverbandsvorstand kann Arbeitsgemeinschaften anerkennen und
auflésen. Naheres legt das AG-Statut des Ortsverbandes fest.

8§ 6 Vorstandssitzungen

Offentlichkeit ist jedoch insbesondere auszuschlie3en:

* pbei der Behandlung von Personalangelegenheiten,
* bei der Behandlung von Mitgliederdaten,
* bei der Behandlung von Vertragsentwiirfen bzw. Anderungsentwiirfen zu

bestehenden Vertréagen,
* bei der Behandlung der Ergebnisse von angestellten Preisvergleichen,
* bei der Behandlung von Grundstiicks- und Immobilienangelegenheiten (auch

Mietvertragen),

* bei der Behandlung von Schlichtungsverfahren nach
Landesschiedsgerichtsordnung

Der Ausschluss der Offentlichkeit ist schriftlich zu begriinden.

(2) Ort und Zeit der Vorstandssitzungen sind dem Ortsverband in geeigneter
Weise bekannt zu geben. Uber Sitzungen des Ortsverbandvorstandes sind

Beschlussprotokolle zu fuhren. Diese sind auf Verlangen den Mitgliedern des
Ortsverbandes auszuhéandigen.(3) Der Vorstand gibt sich eine Geschaftsordnung und
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macht diese den Mitgliedern in geeigneter Weise bekannt.
7#(4) Der Ortsverbandsvorstand ist beschlussfahig, wenn die Halfte der gewahlten
Vorstandsmitglieder anwesend ist.

5.8 Reel bl

8§ 7 Finanzen

(1) Die Schatzmeister:in verwaltet die Finanzen des Ortsverbandes und ist fur die
ordnungsgemalle Rechnungslegung gemal Parteiengesetz verantwortlich.

(2) Die Schatzmeister:in legt dem Ortsverbandsvorstand jéhrlich einen
Haushaltsplan vor, den der Ortsverbandsvorstand nach Beschlussfassung
wiederum der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorlegt. Bis zu
einem entsprechenden Beschluss der Mitgliederversammlung kann vom
Vorstand im Rahmen der vorlaufigen Haushaltsfihrung pro Monat ein Zwolftel
des letzten Jahresbudgets verausgabt werden.

(3) Die Mitgliederversammlung wahlt zwei Rechnungsprufer*innen und zwei
Vertreter*innen, deren Amtszeit zwei Jahre betragt.

legen der Mitgliederversammlung einen Rechnungsprifungsbericht vor.

§ 98 Wahlen

In Zeile 123:

§ 169 Urabstimmung

In Zeile 127:

8§ 1110 Haftung und Vermdgen

Von Zeile 134 bis 141:

§12-Arbeitgeber
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In Zeile 147:

§ 1512 Inkrafttreten und Wirksamkeit

Anderungen beschlossen von den Mitgliedern des BUNDNIS 90/DIE GRUNEN
Ortsverbandes Saarbricken-Mitte bei der Mitgliederversammlung am 07.05.2026

Begriundung
Neusortierung von 8 5 Ortsverbandsvorstand: Aufgeteilt in 8 5
Ortsverbandsvorstand und 8§ 6 Vorstandssitzungen

Seite 8/8


http://www.tcpdf.org

	Ä8 zu Satzung OV Mitte

